
 

 

Amtliche Mitteilung 

An einen Haushalt             zugestellt  durch  

Oktober 2020             6/2020 

Verlautbarungen – Aktuelles – Mitteilungen – Anzeigen 

 

Fit-Marsch 26. Oktober in Zweinitz 

Heizkostenzuschuss 2020—Richtlinien 

Piroplasmose– Impfung—Rinder 

Gefallenengedenken  

Kranzniederlegung in stillem Gedenken 

Gutscheinaktion—ältere Gemeindebürger 

Blumenolympiade 2020 

Bericht Hilfswerk Gurktal  

Richtlinien—Ordinationsbesuch Ordination Dr. Köfler—Proßnig 

GO –MOBIL 

Erscheinungsort und Verlagspostamt: 9344 Weitensfeld 29466K81U 

Medieninhaber, Herausgeber und Hersteller: Marktgemeinde Weitensfeld im Gurktal 



 

 

                     50. FIT—MARSCH  
AM 26. Oktober 2020  - NATIONALFEIERTAG  

  

VERANSTALTER: Marktgemeinde Weitensfeld im Gurktal 

    

ORGANISATION: Marktgemeinde Weitensfeld im Gurktal  und 

der Freiwilligen Feuerwehr Zweinitz 

  familientaugliche Strecke 

STARTKARTENAUSGABE: ab 8.30 Uhr bis kurz vor dem Start am Dorfplatz in Zweinitz 

    

GEMEINSAMER START: 9.00 Uhr beim Dorfplatz in Zweinitz 

    

NENNGEBÜHR: Erwachsene € 1,50 

Kinder bis zum vollendeten 15. Lebensjahr und 

Gruppenteilnehmer € 1,-- 

(Gruppe = mindestens 10 Personen) 

Für Gruppenteilnehmer ist die Übergabe der Teilnehmerliste 

mit Angabe des Geburtsdatums bei der Startkartenausgabe  

unbedingt erforderlich. 

Bereits abgegebene Gruppenlisten können aus Fairnessgründen 

nicht mehr ergänzt werden. 

   

WEGSTRECKE: Start: am Dorfplatz in  Zweinitz  –  Mödringstraße—Grabenig—

Zelandwiese—Labestation—Knappenweg 

Ziel: Dorfplatz  in Zweinitz – geselliger Ausklang beim Gasthaus 

Kronwirt 

    

  Die gesamte Wegstrecke ist mit Richtungspfeilen markiert; 

für den Ärztedienst ist gesorgt für Unfälle wird vom  

Veranstalter keine Haftung übernommen 

    

ABSCHLUSS MIT POKALAUSGABE: 14:00 Uhr Gasthaus Kronwirt Zweinitz 

Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin erhält eine Medaille und bei der Labestation einen Imbiss, 
sowie ein alkoholfreies Getränk. 

Der/die älteste und der/die jüngste Teilnehmer/Teilnehmerin sowie die stärkste Gruppe  
erhalten je einen Pokal. 

Über eine zahlreiche Beteiligung am FIT-Marsch 2020 würden wir uns sehr freuen! 

Weiters bitten wir Sie höflich die Anti-Corona-Maßnahmen zu beachten und Abstand zu halten! 

Mit sportlichen Grüßen 

             Der Obmann des               Der Bürgermeister: 

Kultur- Sport- und Sozialausschusses:                  

              GR Peter Bretis                                                                       DI (FH) Franz Sabitzer 
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                     HEIZKOSTENZUSCHUSS 2020/2021 

Der Antrag auf Gewährung eines Heizkostenzuschusses liegt seit 01.10.2020 im Gemeindeamt  auf. 

          ANTRAGSFRIST :  

01.10.2020 bis 28.02.2021 

Heizkostenzuschuss in der Höhe von € 180,00 

   

  Einkommensgrenze monatl. Netto 

Bei Alleinstehenden / Alleinerziehern  €    920,00 

Bei alleinstehenden PensionistInnen (gilt nicht für Witwen/

Witwer) die mindestens 360 Beitragsmonate der aufgrund 

einer Erwerbstätigkeit erworben haben.   €    1.040,00 

Bei Haushaltsgemeinschaften von zwei Personen (Ehepaare, 

Lebensgemeinschaften,…)  € 1.380,00 

   

Zuschlag für jede weitere Person (auch Minderjährige)  €    150,00 

   

Heizkostenzuschuss in der Höhe von € 110,00 

   

  

Einkommensgrenze         monatl. 

Netto 

Bei Alleinstehenden / Alleinerziehern  € 1.140,00 

   

Bei Haushaltsgemeinschaften von zwei Personen (Ehepaare, 

Lebensgemeinschaften,…)  € 1.570,00 

   

Zuschlag für jede weitere Person (auch Minderjährige)  € 150,00 

Als Einkünfte gelten alle Einkünfte aus selbstständiger oder unselbständiger Tätigkeit, Renten, Pensionen, Einkommen nach 

dem Opferfürsorgegesetz, Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung, der Krankenversicherung, Geldleistungen aus dem 

K-MSG (Kärntner Mindestsicherungsgesetz), ferner auch Familienzuschüsse; Unterhalts– bzw. Alimentationszahlungen jeg-

licher Art, Einkünfte aus Land– und Forstwirtschaft, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, Unfallrenten, Opferrenten, 

Leibrenten, Lehrlingsentschädigungen sowie Stipendien und Kinderbetreuungsgeld. 

Nicht als Einkünfte gelten Familienbeihilfen, Naturalbezüge, Kriegsopferentschädigung, Pflegegelder und Wohnbeihilfe.  

Die Vorlage von Rechnung für Heizmaterial ist nicht erforderlich. 
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               Gefallenengedenken  

Am Abend vor Allerheiligen gedenkt die Marktgemeinde Weitensfeld im Gurktal in aller 
Stille der Gefallenen des Kärntner Abwehrkampfes und der beiden Weltkriege. 

 

Aufgrund der aktuellen Situation hat die Gemeindevertretung beschlossen das Gefallenengedenken in 

kleinstem Rahmen und in aller Stille durchzuführen. 

Um das Mitgefühl für die Gefallenen zu bekunden, wird eine kleine Abordnungen der Gemeindevertretung 

einen Kranz am Kriegerdenkmal niederlegen. 

           Ehrung unserer älteren Gemeinde Bürger/Innen 
Üblicherweise finden im November Ehrungen für ältere Gemeindebürger/Innen statt. 

In allen Ortschaften werden von den Mitgliedern des Sozialausschusses der Marktgemeinde  

Weitensfeld und dem Vorsitz von Herrn Gemeinderat Peter Bretis Ehrungen organisiert. 

Aufgrund der noch immer kritischen Situation bezugnehmend auf die Covid19 – Pandemie (Coronavirus) 
haben die Entscheidungsträger der Marktgemeinde Weitensfeld beschlossen, die „Ehrung für ältere Ge-
meindebürger“ in diesem Jahr auszusetzen. Gerade die ältere Generation zählt zur Risikogruppe und 
sollte dahingehend geschützt werden. 

Anstelle der „Altentage“ möchten wir unserer älteren Generation trotzdem eine Freude bereiten und 
daher wurden bereits Gutscheine, welche in den Gastronomiebetrieben der Marktgemeinde Weitens-
feld eingelöst werden können, versandt. 

Dies sollte als kleines Dankeschön für die Leistungen im Berufsleben, der Familie, der Wirtschaft, der 
Kultur und des Brauchtums, sowie für den sozialen Einsatz in unserem Gemeindegebiet unserer betag-
ten Mitbürger stehen. 

                      Förderung Impfkosten—Piroplasmose 
In den Weidemonaten lauert in Gras, Gebüsch und Hecken eine Gefahr für Rinder: Zecken, die einen winzigen Parasiten in sich 
tragen – Babesia divergens, ein Blutparasit. 

In Kärnten ist die Erkrankung verbreitet, über 800 Meter Seehöhe werden die Fälle – wie auch die Zecken – seltener. Die Tier-
ärzte benennen die Piroplasmose auch als „Weiderot“ „Blutharnen“, „Mairot“ „Triabn“ oder „Siachn“ – alle Namen beinhalten 
jedenfalls Hinweise auf Merkmale dieser Erkrankung. 
An „Triabn“  erkranken meist Tiere über 1 ½ Jahre. 

Gemäß Gemeindevorstandsbeschluss werden die Kosten für Piroplasmoseimpfungen zu 25% gefördert, 
der Richtwert der Fördersumme ergibt sich aus den Kosten der Impfung durch die örtliche Tierärztin. 

Um eine Förderung gewähren zu können, werden Landwirt/Innen ersucht  
Zahlungsbestätigungen für Piroplasmose-Impfungen (durchgeführt im Jahr 2020)  

im Gemeindeamt (Meldeamt) fristgerecht bis spätestens 30.10.2020 einzureichen.  
 

Später einlangende Anträge können nicht berücksichtigt werden! 
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   Herzliche Gratulation den Gemeindesiegern 

     der Blumenolympiade 

Allen Teilnehmern aus unserer Gemeinde danken wir recht herzlich für Ihr Mitwirken an der             

22. Kärntner Blumenolympiade. 

Als Gemeindesiegerin dürfen wir Frau Paula Wernig aus Weitensfeld  
zu ihrem „grünen Daumen“ und ihrer Blumenpracht   
recht herzlich gratulieren. 
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   Richtlinen—Ordinationsbesuch Ordination  
   Dr. Köfler—Proßnig 

Aufgrund der momentanen Pandemie möchte ich für die kommende Infektionszeit im Herbst folgende 
Verhaltensmaßregeln für meine Ordination bekannt geben. 

Weiterhin werden sämtliche PatientInnen, die einen Besuch beim Arzt brauchen, terminisiert, d.h. bitte 
immer vorher anrufen (04265/202). PatientInnen mit Infektionsanzeichen wie z.B. Fieber, Husten, Hals-
schmerzen, ….. werden ab 10.30 Uhr eingeteilt. Wir bitten auch darum, die Standardmedikamente wenn 
möglich bis 11:00 Uhr abzuholen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihre Fr. Dr. Köfler—Proßnigg mit Team 

Und das ist im Gurktal wörtlich zu nehmen: seit 1999 
ist das Hilfswerk Kärnten mit einem eigenen Team im 
Gurktal für die Menschen ganz nah.  

In einem kleinen Team rund um DGKP Doris Pöcher 
sind 4 Pflegeassistentinnen und 4 Heimhelferinnen – 
allesamt selbst Gurktalerinnen -- mit flexiblen und indi-
viduellen Lösungen für die Kundinnen und Kunden im 
Einsatz.  

Von der medizinischen Hauskrankenpflege über die klassische mobilen Hauskrankenhilfe bis zur Heim-
hilfe zur Unterstützung im Alltag wird unseren Kundinnen und Kunden im Gurktal in familiärem Rahmen 
das gesamte Leistungsangebot im Bereich der Pflege und Betreuung geboten.  Für die reibungslose Or-
ganisation sorgt die Teamleiterin des Bezirks St. Veit,  DGKP Barbara Traschitzger.  

Bezirksleiterin Hannelore Spöck ist stolz auf die kleine Gruppe, die das Gurktal pflegerisch bestens ver-
sorgt: „Durch den Einsatz eines kleinen Teams, das vor Ort für die Kundinnen und Kunden da ist, kommt 
es zu einer viel engeren Verbundenheit zwischen den Kundinnen und Kunden und den Hilfswerk Mitar-
beiterinnen. Es ergibt sich ein nahezu familiäres Verhältnis. Außerdem ist es ein großer Vorteil für die 
Mitarbeiterinnen die Arbeit im eigenen Ort zu haben. Dies stärkt einerseits die Versorgung und anderer-
seits den Arbeitsmarkt im ländlichen Raum.“  
Für Fragen rund um das große Dienstleistungsangebot des Hilfswerk Kärnten, welches neben den Berei-
chen der Pflege und Betreuung auch Menüservice, ein mobiles Sanitätshaus, verschiedenste Beratungs-
leistungen (Angehörigenberatung, Demenzberatung etc), Kinderbetreuung und vieles vieles mehr bein-
haltet, stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bezirksstelle St. Veit an der Glan unter  
05 0544 03 gerne zur Verfügung.  

   HILFSWERK KÄRNTEN – Große Hilfe, ganz nah.                       

                     



 

 


